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Änderungsantrag zu P5

Von Zeile 2 bis 19:
Wir tun alles um zu verhindern, dass Menschen aus ihrem vertrauten Wohnumfeld wegziehen müssen,
weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Die noch vorhandenen Sozialwohnungen halten wir
endlich wieder für Mieter*innen mit kleinen Einkommen vor. Dazu senken wir die überhöhten
Kostenmieten im „alten“ sozialen Wohnungsbau und führen für diese Wohnungen eine soziale
Richtsatzmiete ein, die spürbar unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Bei neuen
Sozialwohnungen sorgen wir für dauerhafte Preis- und Belegungsbindungen, indem wir beispielsweise
eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit einführen. Um Mieter*innen besser vor Umwandlung und
Luxussanierung zu schützen, weiten wir Stadtgebiete mit einer sozialen Erhaltungssatzung
(Milieuschutzsatzung) deutlich aus. Außerdem schaffen wir einen Ankauffonds für die Bezirke, um das
in diesen Gebieten gültige Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand auch nutzen zu können – etwa
zugunsten städtischer Gesellschaften oder sozialer Träger. Die Zweckentfremdung von Wohnraum und
den spekulativen Leerstand begrenzen wir mit strengeren Vorgaben und einer effektiveren Wohnungs-
und Bauaufsicht. Aber auch auf der Bundesebene muss Berlin sich stärker für ein sozialeres Mietrecht
einsetzen. Dazu gehören weniger Ausnahmen bei der Mietpreisbremse, niedrigere Kappungsgrenzen
bei Mieterhöhungen und die Berücksichtigung aller Mieten im Mietspiegel. Auch treten wir dafür ein,
die Modernisierungsumlage in ihrer jetzigen Form abzuschaffen und die bewährten Mietobergrenzen
in Milieuschutz- und Sanierungsgebieten wieder einzuführen.
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Einkommen vor. Dazu senken wir die überhöhten Kostenmieten im „alten“ sozialen
Wohnungsbau und führen für diese Wohnungen eine soziale Richtsatzmiete ein, die
spürbar unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Bei neuen Sozialwohnungen
sorgen wir für dauerhafte Preis- und Belegungsbindungen, indem wir beispielsweise
eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit einführen. Um Mieter*innen besser vor
Umwandlung und Luxussanierung zu schützen, weiten wir Stadtgebiete mit einer
sozialen Erhaltungssatzung (Milieuschutzsatzung) deutlich aus. Außerdem schaffen wir
einen Ankauffonds für die Bezirke, um das in diesen Gebieten gültige Vorkaufsrecht der
öffentlichen Hand auch nutzen zu können – etwa zugunsten städtischer Gesellschaften
oder sozialer Träger. Die Zweckentfremdung von Wohnraum und den spekulativen
Leerstand begrenzen wir mit strengeren Vorgaben und einer effektiveren Wohnungs-
und Bauaufsicht. Aber auch auf der Bundesebene muss Berlin sich stärker für ein
sozialeres Mietrecht einsetzen. Dazu gehören weniger Ausnahmen bei der
Mietpreisbremse, niedrigere Kappungsgrenzen bei Mieterhöhungen und die
Berücksichtigung aller Mieten im Mietspiegel. Auch treten wir dafür ein, die
Modernisierungsumlage in ihrer jetzigen Form abzuschaffen und die bewährten
Mietobergrenzen in Milieuschutz- und Sanierungsgebieten wieder einzuführen. Als
neues Projekt einfügen:

Wohnungen endlich von Asbest befreien

Allein in den Häusern der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften gibt es
50.000 Wohnungen, die mit krebserregendem Asbest belastet sind. Im privaten Bestand
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werden mindestens noch einmal so viele vermutet. Bisher wurde nur ein geringer Teil
von Wohnungen saniert. Der rot-schwarze Senat weiß weder genau, welche Wohnungen
konkret betroffen sind, noch wie groß das Ausmaß der Verseuchung tatsächlich ist.
Besonders aus Bodenplatten (Florflex) treten Asbestfasern aus und machen Menschen
krank. Die inzwischen in einigen Fällen vor Gericht erstrittene Mietminderung ist dafür
ein schwacher Trost. Wir wollen nicht, dass weiterhin Menschen Krebs bekommen,
obwohl es sich vermeiden ließe. Und außerdem muss die Geheimhaltungspolitik
aufhören. In einem Asbestregister sollen sich BewohnerInnen über den Asbeststatus
ihrer Gebäude informieren können. Auch wer eine Wohnung mieten oder kaufen will,
erhält dadurch Information und Sicherheit. Dass Menschen jahrelang den Gefahren
ausgesetzt sind, ohne überhaupt informiert zu werden, belegt die Ignoranz der
Verantwortlichen. Mieterinnen und Mieter müssen über das Vorhandensein von Asbest
informiert und zu bestehenden Gesundheitsgefahren, etwa im Zusammenhang mit
Bauarbeiten, aufgeklärt werden. Das gehört für uns zum Standard von Verbraucher- und
Gesundheitsschutz. Damit die Gefahren aus Asbestfasern in Wohnungen verschwinden,
braucht Berlin eine Strategie und einen Sanierungsfahrplan.

Begründung

Das Thema betrifft u.U. mehr als 100.000 Haushalte und hat insofern eine erhebliche gesellschaftliche
Relevanz. In der aktuellen Legislatur haben wir durch Anfragen und Anträge das Thema auf die
AGENDA gebracht und auch die Öffentlichkeit erreicht. GEWOBAG und DEGEWO haben inzwischen in
ihren Planungen Sanierungsmittel eingestellt. Trotzdem passiert zu wenig. Mit den privaten
VermieterInnen bzw. deren Verbänden weigert sich der Senat beharrlich, überhaupt zu sprechen.
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